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§ 2 Allgemeine Bestimmungen

18

Gründung des Vereins

§ 2 . (1) Die Gründung eines Vereins umfasst seine Errichtung 
und seine Entstehung . Der Verein wird durch die Vereinbarung 
von Statuten (Gründungsvereinbarung) errichtet . Er entsteht als 
Rechtsperson mit Ablauf der Frist gemäß § 13 Abs . 1 oder mit frü-
herer Erlassung eines Bescheids gemäß § 13 Abs . 2 .

(2) Die ersten organschaftlichen Vertreter des errichteten Ver-
eins können vor oder nach der Entstehung des Vereins bestellt wer-
den . Erfolgt die Bestellung erst nach der Entstehung des Vereins, so 
vertreten die Gründer bis zur Bestellung der organschaftlichen Ver-
treter gemeinsam den entstandenen Verein .

(3) Hat ein Verein nicht innerhalb eines Jahres ab seiner Entste-
hung organschaftliche Vertreter bestellt, so ist er von der Ver eins-
behör de aufzulösen . Die Frist ist von der Vereinsbehörde auf Antrag 
der Gründer zu verlängern, wenn diese glaubhaft machen, dass sie 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne ihr 
Verschulden verhindert waren, die Frist einzuhalten .

(4) Für Handlungen im Namen des Vereins vor seiner Entste-
hung haften die Handelnden persönlich zur ungeteilten Hand (Ge-
samtschuldner) . Rechte und Pflichten, die im Namen des Vereins vor 
seiner Entstehung von den Gründern oder von bereits bestellten or-
ganschaftlichen Vertretern begründet wurden, werden mit der Ent-
stehung des Vereins für diesen wirksam, ohne dass es einer Geneh-
migung durch Vereinsorgane oder Gläubiger bedarf .

Anmerkungen

Zu § 2 Abs 1

Das VerG 2002 unterscheidet zunächst in weitgehendem Einklang mit 
dem sonstigen Gesellschaftsrecht zwischen der Errichtung des Vereins 
durch zivilrechtliche Vereinbarung von Statuten und der Entstehung 
des Vereins als Rechtsperson. In ihrer Gesamtheit werden diese Vorgän-
ge dem Sprachgebrauch folgend der Vereinsgründung (statt Vereinsbil-
dung) genannt. Die Vereinbarung von Statuten wird in der Praxis auch 
als Gründungsvereinbarung bezeichnet.

Hinsichtlich der Entstehung des Vereins trifft das VerG 2002 die Ent-
scheidung zugunsten des modifizierten Normativsystems, indem es die 
Entstehung von der Anzeige der Vereinserrichtung und dem positiven 




